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1540 Juni 12.
"AUSZUG DER URTELL WEGEN DER CAPLONEYPFRUENDTBEIM HL. CREUTZ

[HEILIGKREUZ TG] , UND DER ABCUHRUNG DER KIRCHENGUETTEREN
SELBIGER PFFHARREY JN JHRO FUERSTLICH GNADEN VON ST. GAL¬
LEN [DIETHELM BLARER VON WARTENSEE] LAND UND THEILS JN
THURGEUEW GELEGEN m1

EA IV lc 3 1217 ll

"Aida die Ueüwgläubigen Kilchgenossen solche Caploneypfruendt die allein auff

Messen durch Ruedolff von Rosenberg gestifftet wäre 3 Zue erhaltung eines Pre-

dicanten Emeüert hatten . Desshalben Jhro Fürstlich Gnaden von St . Gallen,

deme disere Caploneypfruendt Zuostendtig und Zuo Verliehen stuendt , mit ermel-

ten Kirchengenossen Jn ein Rechtshandeil gewaxen und gerathen ; Uber das sie

sich Anerbotten 3 der vor Jnen disere pfruendt gelassen wurde , damit sie den

Predicanten erhalten dess Worts Gottes geniessen mechtendt 3 das sie die Neüw-

glaubigen Jhro Fürstlich Gnaden allen Lehenherren oder deren Anwälter Ehrbar¬

liehe und guete Rechnung Umb Jnnahm Und Ausgab der pfruendt Undt Kilchengue-



teren geben Woltendt , Und so eitler oder 2 der Mäss begerendt Kontend und wöl-

tend sie ihnen auch nit darwider sein , altes nach Lauth Landtfridens [ von

1531 ] , sowoll für die einen als für Anderen Religionsgenossen . Wie mit mehre-

rem der Rechtshandel vollfüehrt und für Jhro . . . Gnaden von St . Gallen erhal¬

ten ist worden , das der Predicant dem Messpriestem sein Competenz oder An-

theill hat muössen ervolgen Lassen , hingegen aber habend Jhr . . . Gnaden die

Heüwgleübigen Jn die Pfahrkirchen zue Lingenweillen [ Lenggenwil ] , von deren

die Kilchen Jnn Heiligen Creütz allein ein filial wäre gewessen [ gewiesen ] . "

In der Folge sei der Streit vor den Landvogt im Thurgau , Hans
Fassbind , getragen und von diesem am Donnerstag nach Fronleichnam
[3 . Juni ] 1540 folgendes Urteil gefällt worden:
Hans Fassbind , Rat von Schwyz , derzeit Landvogt und Landrichter
im Thurgau , gibt bekannt , dass heute vor ihm im Schloss Frauen¬
feld [Niklaus ] Friedrich von Heidenheim , Herr zu Klingenberg , und
Rudolf Sailer , Bürger von Wil , als Vertreter des Abtes von St.
Gallen , sowie Hans Habersrütener von Gabris und Andreas Welten-

wiler von Kenzenau im Auftrag der [neugl . ] Kirchgenossen von Hei-
2

ligkreuz erschienen seien und ihm ihren Streit wegen der Kapla¬
neipfründe in Heiligkreuz dargelegt hätten.
Den Urteilsspruch selber s . EA IV 1c, 1218, Zeilen 12- 21.
Von diesem Urteilsspruch hätten die beiden Parteien auf ihr Be¬
gehren hin entsprechende Briefe erhalten.
Besagtes Urteil hätten die [neugl . ] Kirchengenossen von Heilig¬
kreuz jedoch nicht akzeptiert und deshalb an die zu Baden an der

3
Jahrrechnung versammelten Tagsatzungsgesandten der X im Thurgau
reg . Orte [XIII Orte ausg . BS, SH, AP] appelliert . So seien denn
die obgenannten Vertreter der Kirchengenossen von Heiligkreuz und
der Abtei St . Gallen am 12 . Juni vor der Jahrrechnung erschienen,
wo die Tagsatzungsgesandten nach Anhören der beiden Standpunkte
folgendes , neues Urteil erlassen hätten : s . ebenda 1218, Zeilen 22- 29.
Die entsprechenden Urteilsbriefe seien vom Landvogt von Baden,
Jost von Meggen , aus Luzern , besiegelt worden.
"BetnÄ^ end die . Rechtliche Enkhandtnui wegen AbcuAung und dei> PAedicanten zum

heiligen CAeütz . "

1) Heiligkreuz war eine Kollatur der Abtei St . Gallen.
2 ) Im Urteilsspruch wird Heiligkreuz einmal auch "Amptenwalden " genannt . Tat¬

sächlich hiess Heiligkreuz bis ca . 1500 Amtenzell.



3) Namen der Tagsatzungsgesandten : s . EA IV lo 3 1210

Kopie , mit Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben
Blatt 2V und 5r  leer

AH 6 , 2- 5
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